
 Anlage 1 b 

 (Personalangaben für vierjährigen Förderzeitraum) 

_____________________________________ 

Anstellungsträger/Anstellungsträgerin 

 

 

Personalangaben1 

1. Inhaltliche Beschreibung der Tätigkeit der Kräfte, für die eine Landeszuwendung gewährt werden soll: 

 

Name, wöchentliche Arbeitszeit, Beschreibung der Tätigkeit: 2 

      

  

                     
1 Bei Neueinstellung ist der ausgefüllte Personalbogen (Anlage 1c des Antrages), eine Kopie des Arbeitsvertrages und bei Fachkräften sind zusätzlich die Qualifikationsnachweise beizufügen. 

Bei Änderungen der Arbeitszeit und/oder der Entgeltgruppe ist eine Kopie des Arbeitsvertrages beizufügen. 
2 Die Bezugnahme auf eine der Bewilligungsbehörde bereits vorliegende Tätigkeitsbeschreibung ist zulässig, soweit keine Änderungen in der Tätigkeit der Mitarbeiterinnen eingetreten sind. 



2. Angaben zu den Kräften, die gem. Nr. 4.3.1 und 4.3.2 der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Frauen-

häusern vom 15. September 2023 gefördert werden sollen: 
 

  

                     
3 Maßgebend ist die geltende tarifliche Arbeitszeit. 
4 Die mit Teilzeitbeschäftigten arbeitsvertraglich vereinbarte monatliche Arbeitszeit muss mindestens die Sozialversicherungspflicht sicherstellen. 
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Vor- und Zuname Bildungsabschluss 

Qualifikationsbereich gem. 

Nr. 4.3.1 und Nr. 4.3.2 der 
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Richtlinie 

voraussichtlich beschäftigt als: 
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Qualifikationsbereich gem. 
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3. Angaben zu den Kräften, für die die beantragte Förderpauschale für Frauenplätze im Bewilligungszeitraum eingesetzt werden soll: 

 

lfd. 

Nr. Vor- und Zuname Bildungsabschluss Tätigkeitsbereich 

voraussichtlich beschäftigt, Angabe je Jahr: 

Vollzeitkraft (V) Teilzeitkraft (T) Entgelt- 

gruppe 

Stufe/ 

TV-L 

Voraussichtliche  

Personalkosten 

- von – bis  

- wöchentliche 
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- von – bis  

- wöchentliche 

Arbeitszeit 
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      Stunden 

             € 

                           -       20      

      Stunden 

      -       20      

      Stunden 
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